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Niederschrift Nr. 28 
 

(Wahlperiode 01.04.2016 - 31.03.2021) 
 
über die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 30. Oktober 2020, 20:15 
Uhr, im „Großen Saal“ des Bürgerhauses in Waldkappel, Leipziger Straße 34 
 
Anwesend: 1. Stadtverordnetenvorsteherin Corinna Müller, 

2. die Stadtverordneten Matthias Gesang, Dieter Sandrock, Torsten Ur-
bach, Werner Lambach, Siegfried Brandl, Elke Triller, Josip Kolar, 
Alexander Frank, Kathrin Leimbach, Mike Wagner, Alexander Pfet-
zing, Elvira Bornmann-Edeler, Holger Schiller, Hans-Peter Möller, 
Britta Müller, Tobias Marth, Irma Böhm und Frieder Weth-Schubert 

 
Es fehlten entschuldigt die Stadtverordneten Alexander Rösing, Ni-
klas gries, Peter Kniese und Torsten Hatt 
 
 

3. Bürgermeister Frank Koch, Erster Stadtrat Dietrich Müller, die Stadt-
räte Peter Wennemuth, Heinz-Otto Brandau (ab 20:22 Uhr, TOP 2), 
und Thomas Leutebrand 

 
Es fehlten entschuldigt die Stadträte Christoph Dippel und Christian 
Aue 
 
 

4. Gäste: 7 Gäste (lt. Liste anbei) 
 
 

5. Carina Eggert als Schriftführerin. 
 
 
Die Einladung zu dieser Sitzung erfolgte gemäß § 58 Abs. 1 der Hessischen Gemein-
deordnung (HGO) mit verkürzter Ladungsfrist am 22. Oktober 2020 durch Stadtverord-
netenvorsteherin Corinna Müller.  
 
Die Bekanntmachung dieser Sitzung erfolgte gemäß § 58 Abs. 6 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) am 22. Oktober 2020 auf der Homepage der Stadt Waldkap-
pel und am 24. Oktober 2020 im ExtraTip. 
 
Stadtverordnetenvorsteherin Corinna Müller eröffnete die Sitzung und stellte die 
ordnungsgemäße Ladung und Bekanntmachung sowie die Beschlussfähigkeit fest.  
 
Gegen die Tagesordnung wurden keine Einwendungen erhoben, sie wurde auf Befra-
gen der Vorsitzenden einstimmig angenommen.  
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T a g e s o r d n u n g : 
 
1. Beratung über die III. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur Satzung 

der Stadt Waldkappel über die Benutzung der Kindergärten der Stadt Wald-

kappel vom 29. Mai 2015 

-> Festsetzung von Benutzungsgebühren für die Kindergärten der Stadt Wald-

kappel während der Corona-Pandemie 

 

2. Veräußerung des Gebäudes Waldkappel-Hasselbach, Goethestraße 1 

(Beratung und Beschlussfassung unter Ausschluss der Öffentlichkeit) 

 

3. Beratung und Beschlussfassung über den Erlass einer III. Änderungssatzung 

zur Hauptsatzung der Stadt Waldkappel vom 07. Dezember 2018  

-> Veränderung § 7 – Öffentliche Bekanntmachung 

 

4. Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Bildung eines gemeinsa-

men örtlichen Verwaltungsbehördenbezirkes sowie einer Verwaltungsvereinbarung 

über die Kostenverteilung sowie der Betreuungs- und Benutzungsmodalitäten 

-> Obdachlosenunterkunft „Lilienstraße 5“, Waldkappel-Friemen 

 

5. Neuordnung Holzvermarktung im Werra-Meißner-Kreis 

 

6. Antrag der CDU-Fraktion 

-> Konzept zur Nachtschaltung per App für die städtische Nachtbeleuchtung  

 

7.  Anfragen 

 

8.  Magistratsbericht 
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T a g e s o r d n u n g : 
 
1. Beratung und Beschlussfassung über die III. Änderungssatzung zur Gebüh-

rensatzung zur Satzung der Stadt Waldkappel über die Benutzung der Kin-
dergärten der Stadt Waldkappel vom 29. Mai 2015 
-> Festsetzung von Benutzungsgebühren für die Kindergärten der Stadt 
Waldkappel während der Corona-Pandemie 
 
Beschluss:  einstimmig 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Waldkappel beschließt die III. Än-
derungssatzung zur Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Waldkappel über 
die Benutzung der Kindergärten der Stadt Waldkappel vom 29. Mai 2015 in der 
vorliegenden Form. 
 
 
 

Die Stadtverordnetenvorsteherin Corinna Müller stellt die Nichtöffentlichkeit her und bat 
die Zuhörer den Saal zu verlassen 

 
Nichtöffentlicher Teil der Sitzung 
 

2. Veräußerung des Gebäudes in Waldkappel-Hasselbach, 
 
Nach Beratung und Beschlussfassung über den vorgenannten Tagesordnungspunkt 
wurde von der Stadtverordnetenvorsteherin Corinna Müller die Öffentlichkeit wieder her-
gestellt und der gefasste Beschluss wurde verkündet. 
 
Der Magistrat der Stadt Waldkappel wird mit der Veräußerung des Grundstückes mit 
Gebäude in der Goethestraße 1 in Waldkappel-Hasselbach (Flur 14, Flurstück 49/5) 
beauftragt. 
 
 
 
3. Beratung und Beschlussfassung über den Erlass einer III. Änderungssat-

zung zur Hauptsatzung der Stadt Waldkappel vom 07. Dezember 2018 
-> Veränderung § 7 – Öffentliche Bekanntmachung 
 
Beschluss:  einstimmig 
 
Die vorgelegte III. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Waldkappel vom 
07. Dezember 2018 wird in der vom Haupt- und Finanzausschuss vorgelegten 
Fassung beschlossen. Sie soll am 09. November 2020 in Kraft treten und Bestand-
teil des Beschlusses sein. 
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4. Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Bildung eines ge-
meinsamen örtlichen Verwaltungsbehördenbezirkes sowie einer Verwal-
tungsvereinbarung über die Kostenverteilung sowie der Betreuungs- und 
Benutzungsmodalitäten; 
-> Obdachlosenunterkunft „Lilienstraße 5“, Waldkappel-Friemen 
 
Beschluss:  einstimmig 
 
Der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Bildung eines gemeinsamen örtlichen 
Verwaltungsbehördenbezirkes zwischen den Städten Hessisch Lichtenau, Groß-
almerode und Waldkappel wird zugestimmt. 
 
Der Verwaltungsvereinbarung über die Kostenverteilung sowie der Betreuungs- 
und Benutzungsmodalitäten für den Betrieb der gemeinsamen Obdachlosenunter-
kunft in Waldkappel-Friemen wird ebenfalls zugestimmt. 
 
 
 

5. Neuordnung Holzvermarktung im Werra-Meißner-Kreis, 
-> Holzvermarktung der Stadt Waldkappel 
 
Beschluss:  18 Ja-Stimmen / 1 Enthaltung 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Waldkappel beauftragt den Magist-
rat der Stadt Waldkappel der Forstwirtschaftlichen Vereinigung (FWV) Nordthü-
ringen, Creuzburg, zum 01. Januar 2021 die Holzvermarktung zu übertragen. Die 
Übertragung kann durch Beitritt der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Ringgau 
zur FWV Nordthüringen erfolgen oder sofern dies nicht erfolgt und die Vermark-
tung nicht durch die FBG Ringgau vonstattengeht, durch direkten Beitritt zur 
FWV Nordthüringen vollzogen werden. 
 
 
 

6. Antrag der CDU-Fraktion 
-> Konzept zur Nachtschaltung per App für die städtische Nachtbeleuchtung 
 
Beschluss:  17 Ja-Stimmen / 2 Enthaltungen 
 
Der Beschluss wird auf Antrag des Stadtverordneten Frieder Weth-Schubert wie 
folgt geändert: 
 
Der Magistrat der Stadt Waldkappel beauftragt die Ortsbeiräte der Stadtteile eine 
Bedarfsermittlung zu erstellen und an die Stadtverwaltung zu übermitteln. 
 
Der Magistrat der Stadt Waldkappel wird beauftragt, mit der Firma Sourceboat 
GmbH & Co. KW, Flensburg, ein Konzept zur Nachtschaltung per App für die städ-
tische Nachtbeleuchtung zu erstellen. 
 
Der Antrag wird zur weiteren Beratung in den Haupt- und Finanzausschuss über-
wiesen. 
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Die Änderung des Beschlussvorschlages wird auf Befragen der Stadtverordneten-
vorsteherin mit 16 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen angenommen. 
 
 

7. Anfragen 
 
Es lagen keine Anfragen vor. 
 
 
 

8. Magistratsbericht 
 
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, 
sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 

Auftragserteilungen 

 
Wie bereits in meinem letzten Magistratsbericht angekündigt, hat der Technische 
Prüfdienst (TPH) im Rahmen der Besichtigung unserer Feuerwehrhäuser sowie 
Überprüfung der Einsatzfahrzeuge und –geräte den Revisionsbericht vorgelegt. In 
der Zusammenfassung der jeweiligen Ergebnisse wird das sogenannte "Ampel-
prinzip" angewendet. Eine rote Ampel steht dabei für dringenden Handlungsbe-
darf, eine gelbe Ampel für Defizite und eine grüne Ampel zeigt: Es ist im Großen 
und Ganzen alles in Ordnung. 
 
Die Stadt Waldkappel findet hierbei jede der vorgenannten Farben im Schlussbe-
richt vor. Keine Sorge, diese Begebenheit trifft auch alle anderen Kommunen des 
Werra-Meißner-Kreises. 
Aus dem Bericht ableitend entstehen Handlungsfelder in Form einer Mängelliste, 
die entsprechend abzuarbeiten und abzustellen sind. Der Magistrat hat hierzu 
Ersatzbeschaffungen i.H.v. 4.427,84 EUR für einen Hebekissensatz und zugleich 
i.H.v. 6.608,56 EUR für ein Sprungpolster SP 16 beauftragt. Beides ist bereits auf 
dem zugehörigen Fahrzeug verlastet, sodass dieses zeitnah wieder vollumfänglich 
einsatzfähig ist. 
 
Parallel sind weitere Mängel aus der Liste schon behoben bzw. in Arbeit. 
Für Sie wichtig zu wissen: Die Bearbeitung der Mängelliste bzw. daraus entste-
henden Anforderungen auf bspw. Neuanschaffungen etc. erfolgt in enger Abstim-
mung mit allen Kommunen des Kreises und darüber hinaus Beteiligten wie Landrat 
und Regierungspräsidium, um kostensparend im Rahmen einer „Interkommunalen 
Zusammenarbeit (IKZ)“ im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger zu agieren. 
 
An dieser Stelle ergeht ein großes Dankeschön an unseren Stadtbrandinspektor 
Carsten Degenhardt und anderen alle Stadt- und Gemeindebrandinspektoren des 
Werra-Meißner-Kreises, welche die eben bezeichnete Kooperation sehr gut unter-
stützen. 
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Über weitere Themen aus dem Fachbereich Feuerwehr (z.B. Status quo Baumaß-
nahmen Feuerwehrhäuser u.v.m.) informiere ich Sie zu gegebener Zeit. 
 
Informationen aus dem Magistrat und der Verwaltung 
 
Corona:  
Eine kurze Zusammenfassung der aktuellen Lage: Derzeit ist eine zunehmende 
Beschleunigung der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu be-
obachten. Daher wird dringend appelliert, dass sich die gesamte Bevölkerung für 
den Infektionsschutz engagiert. 
 
Um sicherzustellen, dass die Stadtverwaltung Waldkappel handlungsfähig bleibt, 
werden in den kommenden Tagen Regelungen erlassen, die ein „Konzept für die 
Beschäftigten der Stadt Waldkappel zur Bekämpfung bzw. Eindämmung der CO-
VID-19-Pandemie“ beinhalten. 
 
Dieses umzusetzen, bedarf es in der Konsequenz wieder einmal Geld in die Hand 
zu nehmen. Um diese nicht eingeplante Investition im Haushaltsjahr 2020 finan-
zieren zu können, müssen entsprechende Mittel bereitgestellt werden. Hierüber 
befindet in Kürze der Magistrat. Dann folgen detaillierte Informationen in den 
kommenden Sitzungen, in welchem Rahmen diese auch immer stattfinden werden 
(Telefon- oder Videokonferenzen oder weiterhin Präsenzsitzungen). 
 
Wichtig zu wissen: Für Zusammenkünfte und Veranstaltungen, die in Anlehnung 
an die Verordnungen und Gesetze rund um die Bekämpfung des Corona-Virus 
zugelassen sind, sprich nur bei besonderem öffentlichen Interesse und mit Geneh-
migung der zuständigen Behörde zulässig sind (z.B. erforderliche Parteiveranstal-
tungen zur Durchführung und Vorbereitung von allgemeinen Wahlen), stehen das 
Bürgerhaus und weiter in Frage kommende Gemeinschaftsräumlichkeiten bis zum 
Jahresende 2020 - mit der Ausnahme der Reinigungskosten - unentgeltlich zur 
Verfügung. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus gegebenen Anlass und der hohen 
Brisanz ist es mir außerordentlich wichtig, Ihnen heute zum Ende meines Magist-
ratsberichtes nochmals eindringlich Folgendes mit auf den Weg zu geben: 
 
Ich appelliere an Sie alle, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
aufgrund der steigenden Inzidenz und der nunmehr erreichten dritten Eskalations-
stufe, auch weiterhin die gegebenen Hygienevorschriften und –maßnahmen, z.B. 
gründliches Händewaschen und Desinfektion, das Tragen von Mund- und Nasen-
schutz, Abstand halten, körperlichen Kontakt wie die Begrüßung per Handschlag 
vermeiden, die jeweiligen Räumlichkeiten entsprechend zu lüften u.v.m., strikt zu 
befolgen. 
 
Bitte beachten Sie zugleich die Allgemeinverfügungen seitens des Werra-Meißner-
Kreises und alle weiteren, im Zusammenhang stehenden Verordnungen sowie 
Empfehlungen (siehe auch Homepage der Stadt Waldkappel, telegram). 
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Nur dies birgt die Chance in sich, das Risiko einer Infektion zu verringern und einer 
weiteren Eskalationsstufe sowie den damit verbundenen Folgen zusätzlicher Ein-
schränkungen vorbeugen. 
 
Ich bitte Sie, die Situation sehr ernst zu nehmen und sich den Vorgaben/Empfeh-
lungen entsprechend zu verhalten. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Ende der Sitzung: 21:00 Uhr  
Az.: 001-10   Mü/Eg 
 
 
 
 
gez. Carina Eggert    gez.Corinna Müller 
Schriftführerin     Stadtverordnetenvorsteherin 
 
 
 
 
Vorstehende Niederschrift über die Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Waldkappel vom 30. Oktober 2020 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Waldkappel, den 09. November 2020 
Az.: 001-10  Mü/Eg 
 
 
 DER MAGISTRAT: 
Frank Koch, Bürgermeister 
         (Siegel) 


